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Hinweis auf FKDT FOBI 2009/2010 bzw. auf die damals angebotenen Workshops
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In dieser Dienstanweisung ist die „allgemeine Feuerwehrausbildung“ definiert bzw. die 
dazugehörigen Ausbildungen und Module angeführt! 

Expliziter Hinweis auf die Inhalt der „allgemeinen Feuerwehrausbildung“ sowie auf die 
optionale / bzw. Ausbildung je nach Erfordernis (siehe übernächste Folie)

Ziele Truppmannausbildung:
Das Feuerwehrmitglied soll ausreichend für den Einsatz ausgebildet werden. Er soll die 
grundlegenden Tätigkeiten als Truppmann beherrschen. 

Ziele Funkgrundausbildung:
Das Feuerwehrmitglied soll nach Abschluss dieser Ausbildung in der Lage sein, die 
eigene Feuerwehr zu alarmieren, alle in der Feuerwehr vorhandenen Funkgeräte zu 
bedienen und einfache Funkgespräche abzuwickeln. 

Ziel Erste Hilfe Ausbildung:
Die Erste Hilfe Ausbildung hat zum Ziel, die Kursteilnehmer mit der Hilfeleistung nach 
Unfällen oder bei Eintritt plötzlicher Erkrankungen so vertraut zu machen, dass sie 
selbstständig und eigenverantwortlich Erste Hilfe leisten können. Die Beschäftigung mit 
verschiedenen Unfallursachen soll zur Unfallverhütung beitragen. 
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Ziel Abschluss Truppmann: 
Das Feuerwehrmitglied soll durch erfolgreiche Absolvierung dieses Moduls das bisher 
erworbene Wissen unter Beweis stellen und somit als Truppmann im Feuerwehrdienst 
zur Verfügung stehen bzw. somit die Berechtigung zur Absolvierung weiterer 
Ausbildungen erlangen. 

6



Für 2015 ist eine Überarbeitung des Moduls „Abschluss Truppmann“ vorgesehen – es 
wird nun auch mehr Augenmerk auf handwerkliche / praktische Fertigkeiten gelegt bzw. 
wird auch die Nachrichtendienstausbildung (Funkgrundausbildung – Kapitel 5 des 
Handbuch Grundausbildung) bei den Fragen bzw. der Überprüfung der Fertigkeiten zur 
Anwendung kommen.
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Die optionale Ausbildung richtet sich nach der örtlichen Erfordernis der jeweiligen 
Feuerwehr (Einsatzgebiet / Ausrüstung).

Ziel der optionalen allgemeinen Feuerwehrausbildung:
Das Ziel der optionalen allgemeinen Feuerwehrausbildung ist die Erweiterung der 
Ausbildung der Feuerwehrmitglieder, um den Erfordernissen in der Feuerwehr gerecht 
zu werden. 
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Diese Ausbildungen verfolgen folgende Ziele: 

Grundlagen Führung (GFÜ): 
Das Feuerwehrmitglied soll ausreichend für den Einsatz als Truppführer ausgebildet 
werden, um innerhalb der Gruppe als Truppführer im Rahmen des Befehles selbstständig 
handeln zu können. 

Abschluss Grundlagen Führung (ASMGFÜ): 
Das Feuerwehrmitglied soll durch erfolgreiche Absolvierung dieses Moduls, das bisher 
erworbene Wissen unter Beweis stellen, um innerhalb der Gruppe als Truppführer im 
Rahmen des Befehls selbständig handeln zu können bzw. somit die Berechtigung zur 
Absolvierung weiterer (Führungs-) Ausbildungen erlangen. 
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Die Stufen 1 und 3 müssen in der Feuerwehr absolviert werden – dafür soll der 
Sachbearbeiter Atemschutz herangezogen werden. Die erforderlichen 
Ausbildungsunterlagen stehen auf der Homepage des NÖ LFV unter www.noe122.at im 
internen Bereich im Fachbereich Atemschutz zur Verfügung.

Beim Modul Atemschutzgeräteträger – welches der Stufe 2 entspricht – wird bereits auf 
die in der Stufe 1 vermittelten Inhalte aufgebaut.
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